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ERSTER TEIL 

Die gegenwärtige staatskirchen rechtliche 
Grundproblematik und die geschichtliche Entwicklung 

des bischöflichen Treueids 

Erstes Kapitel 

Das Eidesverständnis des religiös-neutralen Staates 
und die Sonderstellung des staatlichen Treueids der Bischöfe 

I. Die doppelte Loyalitätsptlicht des Diözesanbischofs 
gegenüber der Kirche und dem Staat 

1. Staatlicher Treueid und kirchlicher Amtseid 

Unter den verschiedenen Arten des politischen Eides, der vor Organen des 
Staates zu leisten ist, wie dem Eide des Staatsoberhauptes, des Ministerpräsiden-
ten und der Minister, dem Eid der Beamten und Richter und dem Fahneneid, 
nimmt der von den Diözesanbischöfen vor ihrer Amtsübernahme aufgrund kon-
kordatärer oder staats gesetzlicher Bestimmungen zu leistende Treueid eine Son-
derstellung ein 1. Die Inhaber staatlicher Ämter und Funktionen verpflichten sich 
bei der Ablegung ihres Diensteides ausschließlich dem Staate gegenüber zu 
Loyalität, Treue und gewissenhafter Erfüllung der ihnen aufgrund ihres Amtes 
oder Dienstes obliegenden Pflichten. Der Bischof dagegen ist in erster Linie der 
vom Papst ernannte oder bestätigte Inhaber eines herausgehobenen kirchlichen 
Dienst- und Leitungsamtes, das ihm in sakramentaler, die Person in unverlierbar 
prägender Weise in der Bischofsweihe durch Gebet und Handauflegung übertra-
gen worden ist 2• Er hat sein bischöfliches Amt als Mitglied des Bischofskolle-

1 Über die verschiedenen Arten des politischen Eides vgl. im einzelnen Ernst Friesen-
hahn, Der politische Eid, Bonn 1928 (Neudruck Darmstadt 1979; mit einem Vorwort 
zum Neudruck sowie einem Verzeichnis neuerer Literatur zur Eidesfrage als Anhang), 
S. 35 ff., 53 ff., 64 ff., 83 ff., 98 ff., bes. S. 88 f.; ders., Art. Eid, IV. Der promissorische, 
insbesondere der politische Eid, in: StL, 7. Aufl., Bd. 2, Freiburg / Basel/Wien 1986, 
Sp. 156 ff. 

2 Vgl. hierzu im einzelnen Heribert Schmitz, Der Diözesanbischof, in: HdbKathKR, 
S. 336 m. w. Nachw. 

2 Dahl-Keller 
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gi ums unter der universalen Leitungsgewalt des Papstes auszuüben und schuldet 
dem Papst im Rahmen der Bestimmungen des kanonischen Rechts Loyalität, 
Treue und Gehorsam 3. Aus diesem Grunde ist jeder zum Amt eines Diözesanbi-
schofs berufene Kleriker, bevor er in kanonischer Form von seinem Amt Besitz 
ergreift, verpflichtet, das Glaubensbekenntnis abzulegen und den Treueid gegen-
über dem Apostolischen Stuhl nach der vom Apostolischen Stuhl gebilligten 
Formel zu leisten4 • 

Der zur Leistung eines staatlichen Treueids verpflichtete Diözesanbischof 
unterliegt somit einer doppelten Loyalitätsverpflichtung, die im Falle der Unver-
einbarkeit der kirchlichen Amtspflichten mit den staatlichen Loyalitätspflichten 
für die Bischöfe zu schweren und sogar unlösbaren Loyalitäts- und Gewissens-
konflikten führen kann. Wie die Geschichte des Staatskirchenrechts ausweist, 
verfolgte "der" Staat mit dem den Bischöfen abgeforderten Treueid das Ziel, zu 
erreichen, daß die Bischöfe im Falle eines staatlich-kirchlichen Loyalitätskon-
flikts der Befolgung der staatlichen Gesetze den Vorrang vor den Bestimmungen 
der kirchlichen Gesetze und des kanonischen Rechts einräumten. Dies galt für 
König Heinrich VIII. von England, für König Friedrich II. von Preußen, für 
Kaiser Joseph 11. und für Napoleon ebenso wie für die Diktatoren Mussolini und 
Hitler. Am weitesten ging in dieser Hinsicht König Heinrich VIII. von England, 
der im "Act for the Submission of the Clergy to the King's Majesty" von 1533/ 
1534 die endgültige und unbedingte Unterwerfung des englischen Klerus unter 
den Willen des Königs verlangte. Diesem Gesetz vorausgegangen war eine Er-
mahnung bzw. Aufforderung des Königs, in welcher er den Klerus auf die 
Unverträglichkeit des Untertaneneides mit dem dem Papst geleisteten Eid hin-
wies. Dieser dem Papst geleistete Obödienzeid befreie nämlich den englischen 
Klerus von seiner Untertanenpflicht gegenüber dem König und mache ihn unzu-
lässigerweise zum Untertanen des Papstes 5• 

3 Dies kommt mit aller Deutlichkeit dadurch zum Ausdruck, daß jeder Diözesanbi-
schof verpflichtet ist, über den Stand seiner Diözese dem Papst alle fünf Jahre nach 
näherer Anweisung des Apostolischen Stuhles Bericht zu erstatten (can. 399 eIC); sowie 
ferner in der Verpflichtung, im Jahr nach dieser Berichterstattung zum Besuch der Gräber 
der Apostel Petrus und Paulus nach Rom zu kommen (sog. Ad-limina-Besuch) zur 
persönlichen Begegnung mit dem Papst und den Behörden der Römischen Kurie (can. 
400 eIC). Vgl. hierzu bei Schmitz, Der Diözesanbischof (Anm. 2), S. 345 f. 

4 Diese Vorschriften finden sich heute in can. 380 eIe / 1983. Eine inhaltlich gleich-
lautende Bestimmung enthält can. 322 § 2 eIe / 1917. 

5 Vgl. hierzu im einzelnen Michael Herr, Die Kirche in England und der königliche 
Supremat im Spiegel der zeitgenössischen kirchenpolitischen Publizistik. Jur. Diss., 
Freiburg i. Br. 1981, S. 206 f. 
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a) Ein historisch nachweisbarer allgemeiner, dem Papst zu leistender Treueid 
findet sich erstmals in der Form des unter dem Pontifikat Papst Gregors I. des 
Großen (590-604) vorgeschriebenen Eides der päpstlichen Suffraganbischöfe, 
d. h. der dem Papst in seiner Eigenschaft als Erzbischof und Metropolit der 
römischen Kirchenprovinz in besonderer Weise unterstehenden Bischöfe6• 

b) Im Hochmittelalter wurde diese bei der Ablegung des Treueids der Bischöfe 
gebräuchliche Eidesformel in die Dekretalensammlung Papst Gregors IX. (1227-
1241) aufgenommen (= c. 4 X 2, 24) und zum Bestandteil des Corpus Iuris 
Canonici. Diese Eidesformel fand bis zum Jahre 1595 Anwendung. 

Nach dieser Eidesformel hatte der zum Bischofsamt Berufene im einzelnen 
zu beschwören: 

(1) Dem heiligen Petrus, der heiligen Römischen Kirche und dem Papst und 
seinen Nachfolgern treu zu sein. 

(2) Sich an keiner Beratung und keinem Vorhaben zu beteiligen, die darauf 
gerichtet wären, daß der Papst sein Leben oder ein Glied seines Körpers verlieren 
oder gefangengenommen werden sollte. 

(3) Kein ihm vom Papst mitgeteiltes Vorhaben irgendjemand zum Schaden 
des Papstes zur Kenntnis zu bringen. 

(4) Unbeschadet seiner Amtsstellung als Bischof das Papsttum der Römischen 
Kirche und die Rechte des heiligen Petrus gegen jedermann in Schutz zu nehmen 
und zu verteidigen. 

(5) An Konzilien und Synoden teilzunehmen. 

(6) Die Legaten des Papstes bei ihrer Ankunft und Abreise ehrenvoll zu 
behandeln und entsprechend ihren Bedürfnissen zu unterstützen. 

(7) Die Gräber der Apostel entweder persönlich oder durch einen Vertreter 
jährlich zu besuchen, sofern davon nicht Befreiung erteilt wurde. 

(8) Das Kirchengut auf keine Weise zu veräußern, zu schmälern oder zu 
beeinträchtigen. 7 

6 Einzelheiten bei Theodor Gottlob , Der kirchliche Amtseid der Bischöfe (= Kanonisti-
sche Studien und Texte, Bd. 9), Bonn 1936 (Neudruck Arnsterdam 1963), S. 11 ff. Über 
die Stellung des Papstes als Erzbischof und Metropolit der römischen. Kirchenprovinz 
siehe Rene Metz, Der Papst, in: HdbKathKR, S. 256 f. 

Als erster nichtitalienischer Bischof, der diesen Eid geleistet hat, gilt Bonijatius. 
Diesbezüglicher Hinweis bei Hartmut Zapp, Art. Eid, 11. Kanonistische Eideslehre, in: 
Lexikon des Mittelalters, Bd. 3, München und Zürich 1986, Sp. 1675. Die Formel des 
von Bonifatius geleisteten Eides ist abgedruckt bei Gottlob, ebda., S. 175 f. 

7 Wortlaut der Eidesformel in: C. 4 X 2, 24 (de iureiurando), Corpus Iuris Canonici, 
ed. Aemilius Friedberg, Pars 11, Leipzig 1879 (Neudruck Graz 1955), Sp.360; ferner 

2* 


